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Wallis Samstag, 18. März 2023

Das Parlament hatte im Herbst  
über das Energiegesetz die so- 
genannte «Solaroffensive» be- 
schlossen. Diese sollte gerade die  
Bewilligung und Umsetzung von  
grossen Solarprojekten beschleu- 
nigen. Mit der Revision der dazu- 
gehörigen Verordnung vom Frei- 
tag hat der Bundesrat die Aufla- 
gen dafür nun konkretisiert. Und  
ein wenig gelockert.

Trotzdem könnte der Ent- 
scheid des Bundesrats für Pro- 
jekte wie Grengiols Solar grosse  
finanzielle Folgen haben. Denn  
die Subventionen in Höhe von  
60 Prozent der Gesamtkosten  
sollen nur an jene Projekte aus- 
gezahlt werden, die bis 2030  
vollständig ans Stromnetz an- 
geschlossen sind. Zuvor lag die- 
se Frist im Jahr 2028. Der Wal- 
liser Staatsrat hatte diese Frist- 
verlängerung bereits im Konsul- 
tationsverfahren gefordert und  
begrüsst den Entscheid des  
Bundesrats, wie er in einer  
Medienmitteilung vom Freitag- 
nachmittag schreibt.

In der am Freitag veröffent- 
lichten Revision der Verordnung  
legt der Bundesrat fest, dass die  
einmaligen Vergütungen nur ge- 
sprochen werden, bis die Strom- 
produktion von schweizweit ma- 
ximal zwei Terawattstunden pro  
Jahr erreicht wird. Weiter de- 
finiert er die Zuständigkeiten  
zwischen Kantonen, Gemein- 
den und Bund.

Und: Er bestimmt die Hö- 
he und die Bedingungen für die  
Einmalvergütungen für Gross- 
projekte. Sie darf maximal  
60 Prozent der anrechenbaren  
Investitionskosten ausmachen.  
Dafür müssen aber mindestens  
zehn Prozent der Produktion  
der gesamten Anlage bis Ende  
2025 ins Netz eingespeist wer- 
den – oder, schreibt der Bundes- 
rat, «mindestens 10 Gigawatt- 
stunden».

Lockerung birgt kurzfristige  
Vorteile für Grengiols Solar
Für ein Projekt wie Grengiols  
Solar macht dieses «oder» einen  
gewaltigen Unterschied. Zumin- 
dest kurzfristig. Damit müssten  
bis 2025 nämlich nur mindestens  
zehn GWh statt zehn Prozent der  
Produktion der gesamten Anlage  
ins Netz eingespeist werden. Im  
Falle von Grengiols Solar wären  
es dann 60 GWh.

Kurzfristig, so scheint es,  
macht die Verordnung die Ar- 
beit für die Verantwortlichen von  
Grengiols Solar einfacher. Mittel-  
bis langfristig ist es aber genau  
umgekehrt.

Die Projektträger informierten  
am Mittwoch über die Machbar- 
keit und kamen zum Schluss: Das  
Projekt wird nur halb so gross  
wie anfangs skizziert. Weil es nach  
wie vor riesige Ausmasse hat, soll  
es etappenweise umgesetzt wer- 
den. Gerade das könnte dem Ge- 
samtprojekt mit der neuen Ver- 
ordnung zum Verhängnis werden.  
Denn auch bei einer Umsetzung in  
Etappen bleibt noch vieles offen.

Da wären einerseits die tech- 
nischen Voraussetzungen. Solarpa- 
nels sind bisher nicht auf den Ein- 
satz in einer Höhe von über 2000  
Metern über Meer ausgelegt. Es  
gibt auch keinen Hersteller, der  
garantieren kann, dass die Panels  
auf den 2500 Höhenmetern von  
Grengiols Solar so lange und gut  
funktionieren, wie sie sollten. Wei- 
tere Fragezeichen bestehen zum  
künftigen Unterhalt im Hochge- 
birge während der Wintermonate.

Dazu kommen logistische  
Fragen. Auch in der Energie- 
branche fehlen die Fachkräfte,  
gerade um solche Grossprojek- 
te zeitnah umzusetzen. Wichtig  
wird auch der Materialtransport  
auf die Baustelle im Gebirge. Auf  
Helikopterflüge will man mög- 
lichst verzichten. Ganz ohne wer- 
de es aber nicht gehen, hiess es  
am Mittwoch. Die zwei beste- 
henden Flurstrassen eignen sich  

schlicht nicht für den Transport.  
Deshalb brauche es eine tem- 
poräre Transportseilbahn. Dafür  
kommen drei Korridore infra- 
ge: via Heiligkreuz bei Ernen,  
via Deisch in Grengiols oder via  
Simplonstrasse ab dem Berisal  
zuhinterst im Gantertal über den  
Saflischpass. Der Grossteil des  
Materials soll über diese Seil- 
bahn transportiert werden.

Wie viel fällt nach der  
ersten Etappe noch an?
Vor allem aber liegen bisher  
noch keine Baupläne für das Pro- 
jekt vor. Gemäss den Informatio- 
nen vom Mittwoch sollen diese  
Pläne erst Ende 2023 vorliegen.  
Erst dann kann überhaupt ein  
Baugesuch eingereicht werden.  
Damit würden den Verantwort- 
lichen bis zum Ablauf der ersten  
Frist nur noch knapp zwei Jah- 
re bleiben. In dieser Zeit müss- 
ten sie mindestens zehn Giga- 

wattstunden produzieren und ins  
Stromnetz einspeisen können.  
Am Mittwoch hiess es, man wer- 
de in einer ersten Phase nur ei- 
nen kleinen Teil der Anlage fer- 
tigstellen können. Ob man damit  
die nötigen zehn GWh erreicht,  
ist nicht explizit bekannt.

Über all dem steht aber noch  
eine entscheidendere Herausfor- 
derung. Für den Anschluss der  
ersten Etappe an das Stromnetz  
will Grengiols Solar aus Zeitgrün- 
den auf bestehende Infrastruktu- 
ren setzen. Einzig eine Freileitung  
vom Gebirge nach Heiligkreuz  
müsste dafür gebaut werden. Das  
bedeutet aber auch: Man weiss  
schlicht noch nicht, wie die wei- 
teren Etappen aussehen. Auch in  
Bezug auf den Abtransport des  
Stroms. Das widerspricht den Er- 
wartungen des Bundesrats.

Denn, so schreibt der Bundes- 
rat, die Infrastruktur für den Strom- 
transport sei in der Umsetzung der  

Solarprojekte besonders aufwen- 
dig und zeitintensiv. Deshalb ist  
die Frist für die Produktion von  
mindestens zehn GWh bis 2025  
so zentral: Sie setzt voraus, dass  
dieser Teil der Arbeiten bis da- 
hin abgeschlossen ist. Unter die- 
sen Umständen sei die Umsetzung  
des restlichen Projekts innert fünf  
Jahren realistisch, hält der Bun- 
desrat in seinen Erläuterungen zur  
Verordnung fest. Fristen, von wel- 
chen man in Grengiols nicht aus- 
gehen kann – zumindest, wenn da- 
nach noch grössere Arbeiten für  
den Netzanschluss folgen sollten.  
Auch deren Umfang ist aktuell  
noch nicht bekannt.

All diese Voraussetzungen  
sorgen dafür, dass die Finanzie- 
rung von Grengiols Solar als Ge- 
samtprojekt wenig aussichtsreich  
wirkt. Dabei geht es um viel  
Geld. Geld, auf das man nach  
2030 nicht mehr im selben Aus- 
mass zurückgreifen kann.

Es braucht Zeit – 
doch die ist knapp
Denn geht es nach der neuen  
Verordnung des Bundesrats, be- 
steht nach 2030 kein Anspruch  
mehr auf Subventionen in Hö- 
he von 60 Prozent. Werde bis  
2030 ein Teil des Projekts fer- 
tiggestellt, könne dieser zwar an- 
teilsmässig mitfinanziert werden.  
Doch alles, was danach noch  
umgesetzt werden muss, läuft  
über normale Einmalvergütun- 
gen für Fotovoltaikanlagen. Für  
grosse Projekte decken diese  
maximal 30 Prozent der Investi- 
tionskosten ab.

Noch sind auch die Kos- 
ten für Grengiols Solar nicht  
bekannt. Am Mittwoch sagten  
die Verantwortlichen zwar, die  
Kosten seien keine Blockade,  
um das Projekt voranzutreiben.  
Doch es geht um immerhin ei- 
nen Drittel der Investitionskos- 
ten, der bei einer Umsetzung  
nach 2030 nicht subventioniert  
wäre. Nicht mehr.

Eine Umsetzung des Ge- 
samtprojekts für eine Energie- 
produktion von 600 Gigawatt- 
stunden und die Installation von  
910’000 Modulen auf einer  
Fläche von fast 500 Fussball- 
feldern – all das innert sie- 
ben Jahren scheint wenig wahr- 
scheinlich. FMV-Produktionslei- 
ter Raoul Albrecht will sich  
auf Anfrage nicht weiter zur  
Verordnung äussern. Er bleibe  
bei seinen Aussagen vom Mitt- 
woch, dass die nun vorliegende  
Verordnung des Bundesrats die  
Grundlage bilden würde, um die  
weiteren Schritte zu planen. Am  
Mittwoch sagte er: «Grengiols  
Solar kann nur in Etappen reali- 
siert werden. Es wird seine Zeit  
brauchen.»

Zeit, die knapp ist. Gut  
möglich, dass die Träume in  
Grengiols zu gross waren. Und  
Ende Jahr bekannt wird, dass  
nur Teile davon umgesetzt  
werden können.

Léonie Hagen

Mehr Zeitdruck für Grengiols Solar
Der Bundesrat will Solarprojekte nur dann zu 60 Prozent vergüten, wenn sie bis 2030 vollständig in Betrieb sind. 
Für Grossprojekte wie Grengiols Solar bedeutet das sportliche Zeitpläne.

Grengiols Solar könne nur etappenweise umgesetzt werden, sagte FMV-Produktionsleiter Raoul 
Albrecht am Mittwoch. Reicht das? Bild: pomona.media/Alain Amherd

Die Arbeiten für die Erschlies- 
sung des Glasfasernetzes waren im  
Sommer 2022 bereits weitestge- 
hend abgeschlossen und das Netz  
hätte noch im selben Jahr den  
Betrieb aufnehmen sollen. Dann  
brach am Donnerstagabend des  
28. Juli 2022 ein heftiges Gewit- 
ter über die Schweiz herein, von  
dem das Lötschental und spe- 
ziell Blatten stark getroffen wur- 
den. Ein Erdrutsch, Stromausfälle  
und die Verunreinigung des Trink- 
wassers in Blatten waren die Folge.

Das Unwetter hatte weitrei- 
chende Folgen und ist mitunter  
verantwortlich, dass die Arbei- 
ten am Glasfasernetz noch im- 
mer nicht wiederaufgenommen  
werden konnten. Wie die Ge- 
meinde nun informiert, liege das  
Problem bei speziellen baulichen  
Massnahmen beim «Tännbach»,  
die vom Kanton bewilligt wer- 

den müssten. Die Swisscom ha- 
be informiert, dass die Bewilli- 
gung abgewartet werden müsse,  
bevor man die Arbeiten wieder  
vorantreiben könne.

Die Gemeinde will informie- 
ren, sobald Neuigkeiten zur Fer- 
tigstellung der Bauarbeiten vor- 
liegen. Bei der Glasfasererschlies- 
sung des Oberwallis und damit  
auch für die des Lötschentals  
arbeiten die DANET Datennetz- 
gesellschaft Oberwallis AG und  
die Swisscom in einer Baukoope- 
ration zusammen. Die Oberwal- 
liser Gemeinden gründeten die  
DANET im November 2012 mit  
dem Zweck, gemeinsam mit der  
Swisscom das Oberwalliser Glas- 
fasernetz zu finanzieren, zu bauen  
und zu betreiben.

Das Glasfasernetz in einer  
Gemeinde wird entweder von  
DANET oder von Swisscom ge- 
baut. Mit langjährigen Nutzungs- 
rechten erhalten sowohl DANET  

als auch Swisscom Zugang zu  
einem kompletten Glasfasernetz  
in allen ausgebauten Gemeinden,  
unabhängig wer baut. Dies, da pro  
Wohnung zwei durchgängige Fa- 
sern von der Zentrale (POP) bis zur  
Glasfasersteckdose im Wohnzim- 
mer (OTO-Dose) gebaut werden.

Für den Bau und Betrieb des  
Glasfasernetzes im Lötschental  
ist Swisscom mit ihrem Tochter- 
unternehmen Cablex AG zustän- 
dig. Der Ausbau des Glasfasernet- 
zes geschieht standardmässig in  
zwei Etappen. In einem ersten  
Schritt werden die Gebäude bis  
zum Hausanschlusskasten (BEP)  
erschlossen. Im Lötschental er- 
folgte dies in Ferden und in Kippel  
bereits 2021. Die Gemeinden Wi- 
ler und Blatten sollten 2022 eben- 
falls bis zum Hausanschlusskasten  
erschlossen werden.

In einem zweiten Schritt er- 
folgt die kostenlose Erschliessung  
der einzelnen Wohnungen und  

Einfamilienhäuser bis zur Glas- 
faserdose im Wohnzimmer. Die- 
ser zweite Schritt erfolgt aber nur,  
wenn der Wohnungsbesitzer oder  
Mieter dies ausdrücklich wünscht.

Um den Ausbau der kosten- 
losen Glasfasersteckdose auszulö- 
sen, kann der Endkunde ein Glas- 
faserabo bei einem Telekom-Pro- 
vider seiner Wahl bestellen. Da  
die Installation der Glasfaserdose  
von der Baukooperation DANET- 
Swisscom bezahlt wird, spielt die  
Wahl des Providers keine Rolle.  
Die OTO-Dose wird in jedem Fall  
kostenlos verbaut. Ausserdem ist  
die kostenlose Erschliessung der  
einzelnen Wohnungen und Ein- 
familienhäuser nicht an ein be- 
stimmtes Bestelldatum gebunden.  
Das Glasfaserabo kann auch zu  
einem späteren Zeitpunkt bestellt  
werden, um die kostenlose Instal- 
lation auszulösen. Sobald ein Glas- 
faserabo bestellt wurde, avisiert  
die Baukooperation automatisch  

einen Elektroinstallateur, der di- 
rekt mit dem Endkunden Kontakt  
aufnimmt, um einen Installations- 
termin für die Glasfasersteckdose  
zu vereinbaren. Diese wird mit  
dem bereits erschlossenen Haus- 

anschlusskasten im Keller verbun- 
den. Anschliessend stellt der Tele- 
kom-Provider dem Endkunden ein  
providereigenes Modem zur Ver- 
fügung, das der Endkunde an die  
Glasfaserdose anschliesst.

Yannick Mühlemann

Die Swisscom wartet mit dem Ausbau wegen baulicher Massnahmen, die aufgrund des Unwetters vom letzten Juli nötig sind.

Glasfasererschliessung in Blatten weiter verschoben

Das Unwetter vom letzten Juli traf Blatten besonders schwer.
Bild: pomona.media/Daniel Berchtold


